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Die schwangere Eritreerin steht wei-
nend in der Notaufnahme. Sie hat 
Schmerzen und starke Blutungen. Die 
Frage der Ärztin, ob sie eine medika-
mentöse Abtreibung vorgenommen 
habe, verneint sie empört: «Ich will das 
Kind.» Tatsächlich war die Frau beim 
Gynäkologen, der ihr die Abtreibungs-
pille Mifegyne verschrieben hat. Sie 
unterschrieb gar eine Zustimmung zum 
Schwangerschaftsabbruch. Nur: Die 
Frau, die kaum Deutsch spricht, hat we-
der den Inhalt des Schreibens verstan-
den, noch begriffen, wofür ihr der Arzt 
die Pillen gab. Sie weiss nur, es gab Kom-
plikationen, und glaubt, mit den Tablet-
ten könne sie ihr Ungeborenes retten.

Ein Einzelfall? Gemessen an der Zahl 
der Schwangerschaften: Ja. Und doch: 
Was der jungen Eritreerin passiert ist, 
kommt immer wieder vor. Das sagt Fana 
Asefaw. Sie ist Fachärztin für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und leitet bei der 
Clienia in Winterthur eine Trauma-
sprechstunde für Migranten. Sie sagt: 
«Derzeit betreue ich gleich zwei fremd-
sprachige Frauen, die ungewollt eine 
Schwangerschaft beendet haben, weil 
ihnen nicht klar war, was für Tabletten 
sie vom Arzt bekommen hatten.» 

Psychische Folgeschäden
Viele der Hilfesuchenden in Asefaws 
Sprechstunde sind junge Frauen, die 
von verstörenden und tragischen Erleb-
nissen während einer Schwangerschaft 
oder einer Geburt berichten. Auslöser 
sind kulturelle und sprachliche Verstän-
digungsschwierigkeiten. Die Ärztin hat 
Klientinnen, die nach einem Kaiser-
schnitt einer Unterbindung zustimmten 
– im Glauben, eine solche Operation sei 
rückgängig zu machen. Andere leiden 
nach einem Kaiserschnitt, dessen Grund 
sie nicht verstanden haben, unter einer 
postnatalen Depression. 

Was Asefaw beobachtet, bestätigt 
eine Studie, welche die Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) zusammen mit der Berner Fach-
hochschule und dem Schweizerischen 
Tropen- und Public Health-Institute 
durchführte. Die Forscherinnen befrag-
ten junge Mütter aus Eritrea, dem Ko-
sovo und Albanien zu ihren Erfahrungen 
rund um Schwangerschaft und Geburt. 
Die Erkenntnis: Für viele fremdspra-
chige Frauen sind Angebote rund um die 
Geburtshilfe kaum zugänglich. Ihre me-
dizinische Versorgung ist weniger gut, 
und Komplikationen sind häufiger. Es 
drohen psychische und psychosomati-
sche Folgeschäden, die mit einer besse-
ren Verständigung vermeidbar wären.

Doch Dolmetscher sind teuer, die 
meisten Betroffenen können sich deren 
Dienste nicht leisten, und die Kranken-
kassen zahlen nicht dafür. Oft müssen 
Angehörige dolmetschen, was gerade 
bei schweren Komplikationen riskant 
ist. So kommt es vor, dass der Ehemann 
nicht korrekt übersetzt, weil er den 
Sachverhalt selbst nicht verstanden hat, 
er die werdende Mutter schonen möchte 
oder einen Eingriff selbst ablehnt. 

Immerhin setzen manche Spitäler auf 
eigene Rechnung Dolmetschende ein, 
wenn es nötig erscheint. So führt das 
Spital Triemli bei Asylbewerberinnen 
routinemässig mindestens eine Schwan-
gerschaftskontrolle durch, bei der eine 
Dolmetscherin übersetzt. Viele schwan-
gere Migrantinnen erhalten aber nie 
eine Beratung in ihrer Muttersprache. 
Auch in Notfällen ist eine Übersetzung 
nicht gewährleistet, sagt Barbara Bass, 
leitende Ärztin am Triemlispital: «Dann 
kommunizieren wir mit Händen und 
Füssen.» Das gehe meist erstaunlich gut. 

Eine Aussage, die Jessica Pehlke nicht 
gelten lässt. Sie ist Mitautorin der Studie 
und Leiterin der Forschungsstelle Heb-
ammenwissenschaft an der ZHAW. Ge-
mäss der Studie passieren wegen fehlen-
der Verständigung immer wieder gravie-
rende Missverständnisse, Frauen be-
richten von traumatischen Erfahrungen. 
«Das Grundrecht, in eine medizinische 

Massnahme einzuwilligen, ist vielfach 
nicht gewährleistet», sagt Pehlke. 

Die Studie enthält erschütternde Be-
richte. Eine Albanerin beschreibt ihre 
Ohnmacht kurz vor einer Notoperation: 
«Mir wurde gesagt, ich hätte zu viel Blut 
verloren, es sei kritisch. Ich habe nichts 
verstanden. Ich musste operiert werden 
und musste etwas unterzeichnen. Ich 
habe einfach blind unterzeichnet, ver-
standen habe ich nichts. Ich wusste 
nicht, lebt mein Baby noch, oder ist es 
schon tot.» Eine Eritreerin schildert 
einen Schwangerschaftsabbruch: «Was 
sie unter sich besprochen haben, habe 
ich nicht verstanden. Bis heute habe ich 
keine Erklärung dafür, warum das alles 
gemacht werden musste.» Und eine 
Fachperson berichtet über eine Notope-

ration: «Ich hatte das Gefühl, die Frau zu 
vergewaltigen. Es war grauenvoll, so 
grenzüberschreitend, und man kann ihr 
nicht sagen, warum und wieso.»

Pehlke kann nachvollziehen, dass im 
Notfall nicht immer ein Übersetzer ver-
fügbar ist. Aber: «Im Nachhinein sollten 
die Frauen eine Erklärung bekommen, 
warum ein Eingriff nötig war.» Ärztin 
Bass stimmt zu. Routinemässig biete das 
Triemli solche Gespräche aber nicht an: 
«Das wäre zu aufwendig und teuer. Aber 
wenn wir spüren, dass das Erlebte für 
eine Frau schwierig zu verarbeiten ist, 
versuchen wir im Nachhinein eine Dol-
metscherin zu organisieren.»   

Für Jessica Pehlke und Fana Asefaw 
ist klar: Dolmetschen müsste im Spital 
und ambulant eine Kassenleistung sein, 
und zwar schon während der Schwan-
gerschaft und danach auch im Wochen-

bett. Sie sind überzeugt, dass sich das 
auszahlen würde, weil sich etliche teure 
Komplikationen und Folgeschäden ver-
meiden liessen. Ideal wäre aus Sicht der 
Fachfrauen ein Case-Management-Sys-
tem: Kulturdolmetscherinnen würden 
in einem solchen System die Migrantin-
nen begleiten und beraten, und sie wä-
ren wenn nötig auch Ansprechpartne-
rinnen für Fachleute. Denn so ausgeklü-
gelt hoch spezialisierte Angebote rund 
um die Geburtshilfe sind, so schwierig 
ist es für Migrantinnen, sich darin zu-
rechtzufinden. Selbst Frauen, die gut 
Deutsch sprechen, haben Mühe, den 
Überblick zu bewahren: Wann ist der 
Gynäkologe zuständig, wann die Heb-
amme, wann die Mütterberaterin?

Vor allem aber können die vielen 
Schnittstellen ein medizinisches Risiko 
darstellen, sagt Pehlke: «Mit jedem 
Wechsel drohen wichtige Informationen 
verloren zu gehen, weil es für die Frauen 
schwierig ist, diese weiterzugeben.»

2,5-mal mehr Abtreibungen
Beginnen müsste die Beratung mög-
lichst schon im Asylbewerberheim, fin-
det Asefaw. In vielen Kulturen seien Ge-
spräche über Sexualität tabu, weshalb 
sich die Frauen kaum trauten, Fragen zu 
stellen. Zwar liegen in vielen Unterkünf-
ten Kondome bereit. Aber an Kontrazep-
tiva wie Pille oder Spirale zu kommen, 
die ihnen eine eigenständige Verhütung 
ermöglichen, ist für Asylbewerberinnen 
schwierig. Denn Kontrazeptiva sind – an-
ders als Abtreibungen – nicht kassen-
pflichtig, und den Frauen fehlt das Geld 
dafür. Die Folge: Unter Asylbewerberin-
nen ist die Abtreibungsrate 2,5-mal hö-
her als in der übrigen Bevölkerung. 

Auch während der Schwangerschaft 
plädieren Pehlke und Asefaw für eine 
frühe, enge Begleitung. Geflüchtete 
Frauen gelten als Risikogebärende. Viele 
erlebten sexuelle Gewalt. Ein Umfeld, 
das sie auffangen kann, haben wenige, 
ihre Lebensumstände sind prekär. Afri-
kanerinnen sind häufig beschnitten, was 
eine natürliche Geburt erschwert.

Vorgeburtliche Kontrollen könnten 
Schwierigkeiten früh aufzeigen. Den-
noch nehmen viele Migrantinnen diese 
Dienstleistung nicht in Anspruch. Auch 
das hat mit fehlenden Informationen zu 
tun, wie die Studie zeigt. Viele wissen 
nicht, dass Schwangerschaftskontrollen 
kostenlos sind. Hinzu kommen kultu-
relle Unterschiede: Pränatale Tests, bei 
uns eine Selbstverständlichkeit, gelten 
in anderen Kulturen als Zumutung. 

Bei den Vorstellungen, wie eine Ge-
burt ablaufen soll, prallen mitunter 
ebenfalls Welten aufeinander. «Unsere 
Mütter gebären zehn Kinder, ohne Medi-
kamente, ohne Hilfe, und alles geht gut. 
Man versteht nicht, warum das in der 
Schweiz nicht so ist», zitiert die Studie 
eine Eritreerin. Ärztin Bass sagt: «West-

liche Frauen haben eine sehr klare Er-
wartung, wie eine Geburt ablaufen soll. 
Erkundige ich mich hingegen bei Mig-
rantinnen danach, wissen sie oft nicht, 
was die Frage überhaupt soll.» Die Mög-
lichkeit von Komplikationen ziehen sie 
kaum in Erwägung.

Für Asefaw müsste das nicht sein: 
«Die Frauen und ihre Angehörigen kön-
nen umdenken, wenn man ihnen er-
klärt, dass es das Ziel unserer Medizin 
ist, ihnen und ihrem Kind zu helfen – 
selbst wenn dazu ein Eingriff nötig ist. 
Aber das braucht Zeit und Engagement.» 
Zeit, die zur Verfügung stünde: Eine 
Schwangerschaft dauert neun Monate. 
Man müsste sie nur nutzen.

Studie: «Barrierefreie Kommunikation in 
der geburtshilflichen Vorsorge». 
www.zhawstudie.tagesanzeiger.ch

Missverständnisse im Gebärsaal
Werdenden Müttern in der Schweiz steht ein hoch professionelles Versorgungssystem zur Verfügung. 
Fremdsprachige Frauen können davon aber oft zu wenig profitieren – mit teils tragischen Folgen. 

Kaiserschnitt, Abtreibung, Unterbindung: Viele fremdsprachige Frauen verstehen die Eingriffe nicht. Foto: Javier Valenzuela (Getty)

«Bei einem Notfall sollten
die Frauen im Nachhinein
eine Erklärung 
bekommen, warum ein 
Eingriff nötig war.»
Jessica Pehlke, Mitautorin ZHAW-Studie

«Die Frauen können 
umdenken, wenn man 
ihnen erklärt, dass es das 
Ziel unserer Medizin ist, 
ihnen zu helfen.»
Fana Asefaw, Fachärztin

Tierschützer loben: Zürich 
hat eine Vorreiterrolle in der 
Schweiz – aus zwei Gründen. 

Stefan Hohler

In kaum einem Kanton werden Ver-
stösse gegen das Tierschutzgesetz so 
konsequent geahndet wie in Zürich. 
Jüngstes Beispiel ist die Verurteilung 
eines Tierquälers. Das Bezirksgericht 
Dielsdorf hat am Mittwoch einen Kat-
zenquäler zu einer bedingten Freiheits-
strafe von 18 Monaten verurteilt. Stefa-
nie Walther von der Stiftung Tier im 
Recht (TIR) bewertet das Urteil positiv: 
«Die Sanktion ist im Vergleich zur bishe-
rigen Praxis eher hoch.» Die Strafe sei in 
Anbetracht des Strafrahmens und der 
Schwere der Vergehen aber angemes-
sen. «Das Urteil ist ein klares Zeichen da-
für, dass Tierquälereien konsequenter 
bestraft werden», sagt Walther.

Dass der Beschuldigte nicht mit einer 
Geldstrafe davonkam, ist kein Zufall. 
Denn Zürich gehört zu den Kantonen, 
die den Tierschutz ernst nehmen. Wie 
schon seit Jahren verzeichnet der Kan-
ton Zürich 2016 in absoluten Zahlen 
schweizweit mit 464 Fällen die meisten 
Tierschutzstrafverfahren. Relativ zur 
Einwohnerzahl liegt Zürich im Schwei-
zer Durchschnitt. Die Vorreiterrolle von 
Zürich führt Walther auf die speziellen 
Vollzugsstrukturen zur Umsetzung des 
Tierschutzrechts zurück: Zürich verfügt 
bei der Kantonspolizei über eine sieben-
köpfige Spezialabteilung für Tier- und 
Umweltdelikte. Weiter hat das kanto-
nale Veterinäramt in Strafverfahren 
eine sogenannte Parteistellung. Es kann 
also gegen einen Entscheid ein Veto ein-
legen und den Fall an eine höhere Ge-
richtsinstanz weiterziehen. Dieses Mit-
tel sei für den Vollzug der Tierschutzge-
setzgebung wichtig, sagt Walther: «Es 
gibt immer wieder Fälle, die von den zu-
ständigen Behörden eingestellt oder 
nicht einmal anhand genommen wer-
den – teilweise zu Unrecht.» Hier könne 
das Veterinäramt intervenieren, die Stif-
tung für das Tier im Recht wäre dazu 
nicht legitimiert.

Tieranwalt abgeschafft
Bis 2011 gab es in Zürich einen Tieran-
walt, der die Anliegen der geschädigten 
Tiere in Strafverfahren vertrat. Dann 
übernahm das Veterinäramt die Arbeit. 
Gemäss der Stiftung für das Tier im 
Recht ist es dem Kanton Zürich trotz der 
aus Tierschutzsicht bedauerlichen Ab-
schaffung des Zürcher Tieranwalts ge-
lungen, das hohe Niveau zu halten.

Auch im jüngsten Prozess vor dem 
Bezirksgericht Dielsdorf spielte das Ve-
terinäramt eine wichtige Rolle. Die An-
klageschrift basierte neben den Berich-
ten der behandelnden Tierärzte auch 
auf einem Gutachten der Kantonstier-
ärztin. Sie war anhand des Aktenstu-
diums zum Schluss gekommen, dass den 
misshandelten Katzen absichtlich Ge-
walt zugefügt wurde. Eine Argumenta-
tion, welche das Gericht überzeugte. 
Der Tod von sieben Katzen innert zwei-
einhalb Jahren im gleichen Haushalt 
könne kein Zufall sein, so das Urteil.

Zürich nimmt den 
Tierschutz ernst
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